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NEWS

Personalverrechnung 2009 

1 Allgemeines

Die Personalverrechnung ist – wie alljährlich – auch im Jahr 2009 von zahlreichen Änderungen geprägt. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Bestimmungen und Neuerungen, die für den Unterricht im Gegenstand Rechnungswesen & Controlling relevant sind, werden im Folgenden dargestellt.

2 Lohnsteuer

Die im Regierungsprogramm vereinbarte Steuerreform soll im März 2009 beschlossen werden und wird voraussichtlich auch eine große Tarifreform und damit neue Lohnsteuertabellen mit sich bringen. Es ist geplant, die Tarifänderung (Steuersenkung) rückwirkend ab Jänner 2009 zu beschließen, sodass diese im Rahmen einer Aufrollung zu berücksichtigen sein wird. Bis dahin bleibt der Steuertarif unverändert. Die bisherigen Lohnsteuerberechnungen und -tabellen gelten vorerst weiter.
Die Berechnung der Lohnsteuer kann entweder näherungsweise unter Zuhilfenahme einer Lohn​steuer​tabelle mit gerundetem Einkommen oder unter Anwendung der nachfolgenden „Effektiv-Tarif-Lohnsteuertabelle“ vorgenommen werden.

	Effektiv-Tarif-Tabelle 2008 für Arbeitnehmer – vor Steuerreform 2009!

	Monatslohn
	
	ohne AV/AEAB
	Alleinverdiener oder Alleinerzieher

	von
	bis
	
	
	ohne Kind
	1 Kind
	2 Kinder
	3 Kinder
	4 Kinder
	5 Kinder1)

	keine oder Negativsteuer bis
	924,34
	1.003,47
	1.031,73
	1.069,78
	1.117,60
	1.165,43
	1.213,25

	
	
	%
	Abzug
	Abzug mit Alleinverdiener- oder Erzieherabsetzbetrag

	
	900,42
	0,00000 %
	
	
	
	
	
	
	

	900,43
	2.099,33
	38,33333 %
	354,328
	384,661
	395,494
	410,078
	428,411
	446,744
	465,078

	2.099,34
	4.266,00
	43,59615 %
	464,812
	495,145
	505,979
	520,562
	538,895
	557,229
	575,562

	über
	4.266,00
	50,00000 %
	738,000
	768,333
	779,167
	793,750
	812,083
	830,417
	848,750

	
	1) Für jedes weitere Kind erhöht sich der Abzugsbetrag um € 18,333.


Das kleine Pendlerpauschale beträgt  für das Jahr 2009 bei einer einfachen Fahrtstrecke ab 20 km € 52,50, ab 40 km € 103,50 und ab 60 km € 154,75 pro Monat. Das große Pendlerpauschale beträgt bei einer einfachen Fahrtstrecke ab 2 km € 28,50, ab 20 km € 113,00, ab 40 km € 196,75 und ab 60 km € 281,00 pro Monat.

Nicht im Zuge der Lohnverrechnung, sondern bei der Veranlagung kann für 2008 und 2009 bei Beziehern geringer Einkommen ein sogenannter Pendlerzuschlag schlagend werden, d. h. bei Anspruch auf ein Pendlerpauschale erhöht sich die mögliche Negativsteuer auf 15% der Sozial​versicherungsbeiträge, höchstens aber € 240,00.
Die amtlichen Kilometergelder betragen im Jahr 2009 für Pkw und Kombi € 0,42, für Krafträder bis 250 cm³ € 0,14, für Krafträder über 250 cm³ € 0,24 und pro mitfahrender Person € 0,05. Der steuerfreie Ersatz ist mit 30.000 km jährlich limitiert.
Das Tagesgeld für Inlandsreisen (€ 26,40 pro Tag bzw. € 2,20 pro Stunde) und das Nächti​gungsgeld (€ 15,00 pauschal je Nacht, wenn nicht höhere Kosten nachgewiesen werden) bleiben unverändert.

Die Besteuerung der sonstigen Bezüge bleibt unverändert. Die Lohnsteuer beträgt bis zur Erreichung der Sechstelgrenze 6%, soweit die sonstigen Bezüge eines Kalenderjahres den Freibetrag von € 620,00 übersteigen. Die Besteuerung der sonstigen Bezüge mit dem festen Steuersatz unterbleibt, wenn das Jahressechstel höchstens € 2.000,00 beträgt.

Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen sowie Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit und mit diesen Arbeiten zusammenhängende Überstundenzuschläge sind unverändert bis € 360,00 (bei überwiegender Nachtarbeit € 540,00) monatlich steuerfrei. Zusätzlich dazu sind ab dem Jahr 2009 Zuschläge für die ersten zehn Überstunden im Monat im Ausmaß von höchstens 50% des Grundlohnes, insgesamt höchstens jedoch € 86,00 monatlich, steuerfrei.
3 Sozialversicherung

Die Geringfügigkeitsgrenze hat sich auf € 357,74 pro Monat (€ 27,47 pro Tag) erhöht. Die Höchstbeitragsgrundlagen erhöhen sich für das Jahr 2009 bei den laufenden Bezügen auf € 4.020,00 pro Monat (€ 134,00 pro Tag), bei den Sonderzahlungen auf € 8.040,00 pro Jahr.

Für das Jahr 2009 ergeben sich für die Beitragssätze der Beitrags​gruppen Arbeiter (A1) und Angestellte (D1) grundsätzlich die nachfolgenden Werte.

	
	Arbeiter
	Angestellte

	
	Dienst-nehmer-anteil (%)
	Dienst-geber-anteil (%)
	Summe
(%)
	Dienst-nehmer-anteil (%)
	Dienst-geber-anteil (%)
	Summe
(%)

	Arbeitslosenversicherung
	3,001)
	3,00
	6,00
	3,001)
	3,00
	6,00

	Krankenversicherung
	3,95
	3,70
	7,65
	3,82
	3,83
	7,65

	Unfallversicherung
	
	1,40
	1,40
	
	1,40
	1,40

	Pensionsversicherung
	10,25
	12,55
	22,80
	10,25
	12,55
	22,80

	
	17,20
	20,65
	37,85
	17,07
	20,78
	37,85

	Kammerumlage2)
	0,50
	
	0,50
	0,50
	
	0,50

	Wohnbauförderungsbeitrag2)
	0,50
	0,50
	1,00
	0,50
	0,50
	1,00

	IESG-Zuschlag
	
	0,55
	0,55
	
	0,55
	0,55

	MV-Beitrag3)
	
	(1,53)
	(1,53)
	
	(1,53)
	(1,53)

	
	18,20
	21,70
	39,90
	18,07
	21,83
	39,90

	
	
	(23,23)
	(41,43)
	
	(23,36)
	(41,43)


1)
Der Beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung für Dienstnehmer mit niedrigen Einkommen wurde abgesenkt und kann sogar zur Gänze entfallen.
Der Arbeitslosenversicherungsbeitrag beträgt bei Einkommen bis € 1.128,00 0%, bei Einkommen über € 1.128,00 bis € 1.230,00 1%, bei Einkommen über € 1.230,00 bis € 1.384,00 2% und bei Einkommen über € 1.384,00 3 %.
2)
Die Kammerumlage und der Wohnbauförderungsbeitrag werden bei den Sonderzahlungen nicht berechnet.

3)
Der Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse (MV-Beitrag) wird für Dienstnehmer berechnet, deren Arbeits​verhältnis nach dem 31. Dezember 2002 begonnen hat oder für jene, die in das System Abfertigung neu übergetreten sind.

Der Dienstgeber hat wie bisher jährlich ein Service-Entgelt für die E-Card in Höhe von € 10,00 einzuheben und an die Krankenkasse abzuführen. Das Service-Entgelt gehört zu den abzugsfähigen Pflichtbeiträgen.

4 DB, DZ, Kommunalsteuer, Wiener Dienstgeberabgabe
Der Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds (DB) beträgt weiterhin 4,5% der Beitragsgrundlage.

Die als Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag (DZ) bezeichnete Kammerumlage 2 setzt sich aus der jeweiligen Landeskammerumlage (LKU) und der Bundeskammerumlage (BKU) zusammen. Der DZ beträgt für das Jahr 2009 im Burgenland 0,44%, in Kärnten 0,41%, in Niederösterreich 0,41%, in Oberösterreich 0,36%, in Salzburg 0,43%, in der Steiermark 0,40%, in Tirol 0,43%, in Vorarlberg 0,39% und in Wien 0,40% der Beitragsgrundlage des DB.

Die Kommunalsteuer beträgt weiterhin 3% der Bemessungsgrundlage.

Die Wiener Dienstgeberabgabe („U-Bahn-Steuer“) wird in Wien eingehoben und beträgt für jeden Dienstnehmer und für jede angefangene Woche eines bestehenden Dienstverhältnisses € 0,72.

5 Schulbuchbezug 
Jeweils Kapitel „Personalverrechnung“ in

· Rechnungswesen & Controlling HAK III
SbNr. 125416, Auflage 2008
· Rechnungswesen & Controlling HLW III
SbNr. 125423, Auflage 2008
· Rechnungswesen HAS 2
SbNr. 115947, Auflage 2007
· Rechnungswesen FW 2
SbNr. 120798, Auflage 2007

Außerdem:

· Einführung in die Personalverrechnung
SbNr. 136189, Auflage 2009
6 Weitere Informationen 

Weitere Informationen zu diesem Thema können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen werden: 

· Bundesministerium für Finanzen
www.bmf.gv.at
· Österreichische Sozialversicherung
www.sozialversicherung.at
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